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München, 3. März 2011 
 

Massenpetitionen zur Umfahrung der Gemeinde Olching - 
Planfeststellungsverfahren für die Südwestumgehung läuft weiter 

 
In seiner 44. Sitzung am Donnerstag, 3. März 2011 hat sich der Ausschuss für 
Wirtschaft, Verkehr, Infrastruktur und Technologie mit den ihm vorliegenden 
Eingaben zur Ortsumgehung von Olching befasst. Insgesamt 1.226 Bürgerinnen und 
Bürger haben sich an den Landtag gewandt und verfolgen mit ihren Anliegen 
folgende verschiedene Zielrichtungen:  
 

• Keine Realisierung der Südwestumfahrung und keine Aufnahme der 
Südostumfahrung in den 7. Ausbauplan für Staatsstraßen – Gemeinde 
Gröbenzell und andere. Begründet wurden die Eingaben damit, dass durch 
die neue Umgehung mehr Verkehr für die Bürger in Gröbenzell und Eichenau 
entstehe. Des Weiteren wurden Bedenken aus umwelt- und 
naturschutzfachlicher Sicht vorgetragen. 

 
• Petitionen gegen die Südwestumfahrung – Gemeinde  Eichenau u.a. Wegen 

der zusätzlichen Verkehrsbelastungen für Eichenau und der Zerstörung des 
Erholungsraums im Bereich Eichenau/Emmering/Olching solle die Umfahrung 
nicht realisiert werden. 

 
• Petitionen pro Realisierung der Südwestumfahrung Olching und Aufnahme der 

Südostumfahrung Olching in den 7. Ausbauplan für Staatsstraßen - 
Interessengemeinschaft Ortsumgehung Olching. Es wurde argumentiert, dass 
die beiden Umgehungen Entlastungen für die Olchinger Bürger vom 
Durchgangsverkehr bringen und deshalb verwirklicht werden sollten. 

 
• Petition pro Realisierung der Südwestumfahrung Olching – Gemeinde 

Emmering. Die geplante Umgehung entlaste die Emmeringer Bürgerinnen und 
Bürger vom Durchgangsverkehr und verbessere die Verkehrssicherheit. Daher 
solle zügig gebaut werden. 

 
Der Landtag hatte die Staatsregierung zunächst aufgefordert, zu dem Vorbringen der 
Petenten Stellung zu nehmen. Dabei hat das Bayerische Staatsministerium des 
Innern insbesondere darauf hingewiesen, dass die Westumgehung von Olching im  
 



 
 

MITTEILUNG DES BAYERISCHEN LANDTAGS 
 
 
 
 

 

 
 

- 2 - 

 
 
derzeit geltenden Ausbauplan für die Staatsstraßen in der 1. Dringlichkeit enthalten 
sei. Für diese Baumaßnahme habe die Regierung von Oberbayern im Jahr 2006 das 
Planfeststellungsverfahren eingeleitet. Im Frühjahr 2010 habe der Erörterungstermin 
stattgefunden. Derzeit prüfe die Regierung von Oberbayern alle eingegangenen 
Einwendungen sowie die Stellungnahmen anlässlich des Erörterungstermins. Über 
die Zulässigkeit des Vorhabens werde die Planfeststellungsbehörde unter Abwägung 
aller berührten Belange im Rahmen des Planfeststellungsbeschlusses entscheiden. 
Die Westumgehung sei auch ohne eine östliche Fortsetzung verkehrswirksam und 
verbessere die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. 
 
Die Südostumgehung sei im derzeit geltenden 6. Ausbauplan nicht enthalten und 
werde auch bei der Fortschreibung des Ausbauplans nicht als neues Projekt 
eingestellt, da für Olching die Westumgehung wesentlich dringlicher sei. Die 
Südostumgehung allein sei nicht bauwürdig, d.h. der etwaige Nutzen sei geringer als 
die aufzuwendenden Kosten.  
 
Der Wirtschaftsausschuss hat die Eingaben in seiner Sitzung am 3. März 2011 
eingehend beraten und folgende Entscheidungen getroffen: 
 
Zur Südwestumgehung: 
 
Alle Eingaben zur Südwestumgehung von Olching werden der Staatsregierung als 
Material überwiesen - § 80 Nr. 3 der Geschäftsordnung des Landtags. Damit werden 
alle Einwendungen und Argumente der Gegner und Befürworter im laufenden 
Planfeststellungsverfahren geprüft werden.  
 
Zur Südostumgehung: 
 
Die Eingaben werden aufgrund der Erklärung der Staatsregierung als erledigt 
betrachtet - § 80 Nr. 4 der Geschäftsordnung des Landtags. Die Südostumgehung ist 
weder im gegenwärtigen 6. Ausbauplan enthalten noch für den 7. Ausbauplan für 
Staatsstraßen vorgesehen. Es wird keine Planung und auch kein 
Planfeststellungsverfahren betrieben.  
 
Außerdem hat der Ausschuss beschlossen, aufgrund der Vielzahl von Eingaben auf 
die individuelle Benachrichtigung der Petenten über den Ausgang des Verfahrens zu 
verzichten. Stattdessen wird das Ergebnis der Beratungen auf der Internetseite des 
Landtags veröffentlicht. 
 


